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 Veröffentlicht am 20.11.1996

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

ABGB §1346;

EStG 1988 §34 Abs1;

Rechtssatz

Erfolgt eine Bürgschaftsübernahme durch einen Kommanditisten für die Kommanditgesellschaft (KG), fehlt es an der

Zwangsläu;gkeit, wenn dies im Rahmen des Unternehmerwagnisses geschieht (Hier: der Kommanditist war zum

Zeitpunkt der Kreditaufnahme durch die GmbH & Co KG Geschäftsführer der Komplementär-GmbH).
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